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Öffentliche Beschlussvorlage 

Betriff t 
 

Antrag für den Relaunch der Homepage Gewaltschutzgesetz Münster des Arbeitskreises 
Gewaltschutzgesetz Münster 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

   16.02.2021 Ausschuss für Gleichstellung Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 

I. Sachentscheidung: 
 
Der Ausschuss für Gleichstellung stimmt dem Antrag des Arbeitskreises Gewaltschutzgesetz Müns-
ter zu. Der Arbeitskreis erhält aus den Projektmitteln des Amtes für Gleichstellung 14.500 Euro für 
den Relaunch der Homepage www.gewaltschutz-muenster.de . 
 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die v. g. Sachentscheidung ist wie folgt finanziert: 
 

Teilergebnisplan 

 
Nr. Bezeichnung 

Haush.- 

jahr 

Betrag 

€ 

Bemerkungen 

 

Produktgruppe 0104 Gleichstellung aller Ge-
schlechter 

   

Zeile 15 Transferaufwendungen 2021 14.500  

 
 
 

 
 
Begründung: 

Der Arbeitskreis Gewaltschutzgesetz hat einen Antrag in Höhe von 14.500 € für den inhaltlichen, 
sprachlichen und technischen Relaunch der Website www.gewaltschutz-muenster.de  gestellt. 
Die Homepage bedarf dringend sowohl einer inhaltlichen (Gewaltschutz für Männer, für gleichge-
schlechtliche Paare etc.), sprachlichen als auch einer technischen (barrierearm, Nutzung mobiler 
Endgeräte) Erweiterung und Überarbeitung. 

Amt für Gleichstellung 

 

03.02.2021 

 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Frau Welp 

Telefon: 492-1702 

WelpC@stadt-muenster.de 
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Die Homepage wurde 2008/2009 von den Mitgliedern des Arbeitskreises erstellt und richtete sich in 
erster Linie an Frauen, die von Gewalt betroffen sind, sowie an Fachkräfte unterschiedlicher Professi-
onen. Die Intention und Auftrag der Homepage wird durch die Istanbul-Konvention, von der Bundes-
republik Deutschland am 01.02.2018 unterzeichnet und damit in Deutschland in Kraft getreten, nicht 
nur bestätigt, sondern stellt einen wesentlichen Baustein zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt ge-
gen Frauen und weiteren vulnerablen Personengruppen dar. 
 
In den vergangenen elf Jahren wurde die Homepage auf der bestehenden Grundstruktur um weitere 
Themen wie z.B. von Gewalt betroffenen Männern, Stalking u.a. erweitert bzw. ausgebaut. Die Texte 
wurden von den Mitgliedern des AK erstellt und von einer Agentur auf die Seite eingestellt.  Ein tech-
nischer Relaunch wurde vor mehreren Jahren durchgeführt, um zu verhindern, dass die Seite von 
außen manipuliert werden kann. Die Homepage wird seit Jahren monatlich konstant von mindestens 
3.000 Personen aufgerufen. 
 
Bei der aktuellen Websitegestaltung wird deutlich, dass eine technische und inhaltliche Aktualisierung 
dringend erforderlich ist. Um einen zeitgemäßen Zugang zu Informationen rund um das Thema 
„Häusliche Gewalt“ sicherzustellen, benötigt es einen Internetauftritt, der diese im mobilen sowie im 
Webformat übersichtlich und möglichst barrierearm darstellt. Inhaltlich müssen an vielen Stellen spe-
zifische Informationen und Angebote angepasst oder sprachlich anders erstellt werden, um das The-
ma in seiner vollen Breite darzustellen. Dies trifft besonders die Themenfelder häusliche Gewalt bei 
gleichgeschlechtlichen Paaren und gegen Männer. Die Umsetzung soll und muss durch eine profes-
sionelle Agentur erfolgen. 
Inzwischen ist der Arbeitsdruck der AK-Mitglieder in ihren jeweiligen Arbeitsfeldern stark angestiegen. 
Die wachsende Stadt und Veränderungen in der Gesellschaft hat die Nachfragen nach Hilfe und Un-
terstützung erhöht bei gleichbleibendem Personal bei den Trägern und Institutionen. Eine so intensive 
Mitarbeit und Erarbeitung sowie Gestaltung der Texte wie vor elf Jahren ist nicht mehr möglich. Zu-
dem ist es wichtig, dass die Texte sprachlich einheitlich und gut verständlich sind. Darum ist es sinn-
voll, dass eine Texterin den Arbeitskreis unterstützt und die Texte entsprechend überarbeitet. 
 
Der Antrag entspricht den Förderrichtlinien. Bei Projektanträgen entscheidet ab einer Höhe von 2.600 
€ der Ausschuss für Gleichstellung über die Bewilligung.  
Da der Ausschuss nach der Neuwahl des Rates erst im Februar 2021 wieder tagt, konnte die Maß-
nahme des Arbeitskreises nicht mehr in 2020 beraten und ggf. beschlossen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
gez. Lewe 
 
 
 
Anlagen: 

Antrag des Arbeitskreises Gewaltschutzgesetz über den Relaunch der Website www.gewaltschutz-
muenster.de  
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